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Fragen nach unseren Handlungszwecken treten in den drei Dimensionen des Wollens, 

des Sollens und des Könnens auf, die eigentümlich mit einander verschränkt sind. 

Nehmen wir beispielsweise das Thema der Vorlesungsreihe auf und fragen, wie wir und 

die anderen in zwanzig Jahren leben wollen, dann fragen wir selbstverständlich nach 

einem Zweck, den wir prinzipiell auch erreichen können müssen. Dieser Zweck darf 

also nicht außerhalb unserer durch die Prinzipien der Logik und den Gesetzen der Natur 

bestimmten Lebenswirklichkeit angesiedelt sein. Ansonsten wäre er eine bloße Idee, ein 

Gedankengespinst, eine Chimäre. Doch das Wollen impliziert nicht nur ein faktisches 

Wollen-Können. Verstehen wir die Frage nach dem zukünftigen Wie unseres Lebens 

normativ, dann fragen wir immer auch danach, ob wir das, was wir wollen, auch wollen 

sollten: Sollten wir so leben, wie wir gerne leben wollen? Diese Frage klingt zunächst 

seltsam entrückt. Bei näherem Hinsehen macht sie jedoch Sinn. Messen wir nämlich 

unser faktisches Wollen an einem Maßstab, der von außen an ihn angelegt wird, dann 

wird die Differenz zwischen dem Wollen und dem Sollen augenfällig. Aus der 

Perspektive dieses Maßstabs betrachtet, urteilen wir dann, dass unser Wollen richtig 

oder falsch, gut oder schlecht ist.  

Philosophen haben nun – und das ist sicherlich nicht überraschend – verschiedene 

Maßstäbe richtigen Wollens vorgeschlagen. Einer dieser Vorschläge hat allerdings eine 

besonders erfolgreiche Karriere gemacht. Ich meine natürlich die Vernunft. Stellen wir 

also die Frage, wie wir und die anderen in zwanzig Jahren leben wollen, zielt diese 

Frage auf einen Zweck ab, der vernünftig ist. Und da sich die Vernunft bekanntlich 

durch die Eigenschaften der Allgemeinheit und Notwendigkeit auszeichnet und nichts 

mehr flieht als das Partikulare und Zufällige, zielt unsere Frage auf ein inklusives 

                                                           
1 Der Vortrag wurde gehalten am 6. Juni 2005 im Rahmen der Ringvorlesung „Konflikte in Gegenwart 
und Zukunft. Unsere Welt in 20 Jahren – Wie wollen wir und die anderen leben?“ Interdisziplinäres 
Seminar zur Ökologie und Zukunftssicherung, Zentrum für Konfliktforschung, Philipps-Universität 
Marburg.  
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Wollen. Es geht um einen Zweck, den alle Menschen, wir hier in Marburg, und die dort 

in Istanbul und in Timbuktu vernünftigerweise wollen.  

Mit dieser Frage nach einem vernünftigen Zweck unseres Strebens und Handelns, bin 

ich beim eigentlichen Thema meines Vortrags angekommen, nämlich bei der 

Philosophie Immanuel Kants. Denn Kant entwickelt in seiner praktischen Philosophie 

nicht nur eine gehaltvolle Antwort auf die Frage, wie Menschen als politische Subjekte 

ihre Zukunft gestalten sollten; diese Antwort scheint auch im Zeitalter der 

Globalisierung nichts von ihrer Aktualität verloren zu haben. Allerdings gründet diese 

Einschätzung weniger auf der Überzeugung, dass wir der Kantischen Philosophie eine 

konkrete Anleitung für unser heutiges politisches Handeln und für die Lösung unserer 

Probleme von morgen entnehmen können. Schließlich war Kant ein Philosoph des 18. 

und nicht des 21. Jahrhunderts und hatte somit keinen Anlass, über nachhaltige 

Entwicklung und verbrauchende Embryonenforschung, über Massenarbeitslosigkeit und 

Demokratie im Zeitalter der neuen Medien nachzudenken. Vielmehr beruht diese 

Einschätzung auf der Ansicht, dass Kants Philosophie das systematische Potential 

besitzt, perspektivisch Antworten auf unsere drängenden Zukunftsfragen zu geben. So 

spricht beispielsweise Jürgen Habermas mit Blick auf dieses Potential der Kantischen 

politischen Philosophie von dem „Kantischen Projekt“2, das wir vollenden sollten.  

Ich möchte mich in meinem Vortrag diesem „Kantischen Projekt“ in interpretatorischer 

und in systematischer Absicht etwas näher zuwenden. Ich möchte zu verstehen 

versuchen, worin genau dieses „Kantische Projekt“ besteht – und wie es systematisch zu 

beurteilen ist. Dementsprechend umfasst mein Vortrag zwei Teile: Im ersten Teil werde 

ich in interpretatorischer Absicht die leitende Idee des „Kantischen Projekts“ zu 

explizieren versuchen, wobei ich mich vor allem – aber nicht nur – auf Kants Schrift 

Zum ewigen Frieden3 beziehe, die 1795 erschienen ist. Im zweiten Teil möchte ich dann 

den systematischen Gehalt dieses Projekts auf seine Tragfähigkeit hin diskutieren. 

Dabei wird ein wichtiger Bezugspunkt meiner Überlegungen Habermas’ Lesart des 

„Kantischen Projekts“ sein. Als Leitthema meines Vortrags habe ich mit „Recht versus 
                                                           
2 Jürgen Habermas, „Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch eine Chance?“, in: Habermas, 
Der gespaltene Westen, Frankfurt am Main 2004, S. 113-193, hier: S. 114 u.ö. 
3 Immanuel Kant: Über den Gemeinspruch: Das man in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 
Praxis. – Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Mit Einleitung und Anmerkungen, 
Bibliographie und Registern kritisch herausgegeben von Heiner F. Klemme, Hamburg 1992. – Ich belege 
die Zitate aus Kants Schriften unter Verweis auf die Paginierung der Akademie-Ausgabe von Kants 
Gesammelten Schriften (Berlin 1900 ff.).  
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Wohlstand?“ eine Frage gewählt, die – wie sich hoffentlich im Verlaufe meiner 

Ausführungen zeigen wird – in das Gravitationszentrum der politischen Philosophie 

Kants weist. 

 

I. Kants Idee des ewigen Friedens 

 

Ich komme damit zum ersten Teil meines Vortrags, dem ich den Titel „Kants Idee des 

ewigen Friedens“ gegeben habe. Mit der Nennung dieses Titels habe ich auch schon 

Kants Antwort auf die Frage nach dem Zweck beantwortet, den wir als politische 

Subjekte vernünftigerweise verfolgen sollten. Denn in seiner praktischen Philosophie 

lässt Kant keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Friede das höchste politische Gut 

unseres Handelns ist. Stellen wir also die Frage, wie wir in zwanzig Jahren leben 

wollen, dann lautet Kants Antwort: Sind wir vernünftig, dann wollen wir in einer Welt 

leben, in der es keinen Krieg gibt, weil der Krieg ein Zustand ist, in dem wir uns 

gegenseitig als Mittel zu beliebigen Zwecken instrumentalisieren.  

Verweilen wir ein wenig bei diesem Gedanken und betten ihn in einen etwas breiteren 

Kontext ein. Warum ist es für uns vernünftig, den ewigen Frieden als oberstes Ziel 

unseres politischen Handelns anzustreben? Die politische Philosophie der Neuzeit hat 

auf diese Frage mindestens zwei innovative Antworten gegeben. Die erste Antwort 

stammt von Thomas Hobbes, die zweite von Immanuel Kant. Hobbes vertrat 

bekanntlich in seinem Leviathan von 1651 die Ansicht, dass der Naturzustand des 

Menschen als ein Zustand des Krieges gedacht werden muss, in dem wir in beständiger 

Furcht vor einem gewaltsamen Tod leben müssen. Ein Leben in diesem Zustand ist -  

ich zitiere aus dem Leviathan – „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.“4 Kein 

Zweifel: Der Krieg ist das höchste Übel, das summum malum, für den Menschen. Wir 

haben deshalb einen überwältigenden Grund, diesen Zustand zu verlassen und uns in 

einen bürgerlichen Zustand zu begeben, in dem der Herrscher mit den Mitteln von 

Gesetz und Gewalt für unsere Sicherheit – und damit indirekt auch für unsere Wohlfahrt 

– Sorge trägt.  

                                                           
4 Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen Staates. Hrsg. von Iring 
Fetscher, übersetzt von Walter Eucher, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, Kap. 13, S. 96.  
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In seiner Diagnose des erbarmungswürdigen Zustandes des Menschen im Naturstand 

stimmt Kant Hobbes zu; er stimmt ihm auch darin zu, dass die Lösung des Problems in 

der Schaffung eines bürgerlichen Zustandes besteht, in dem der Souverän die Gesetze 

des Staates mit dem Schwert schützt. Doch der eigentliche Grund, warum wir uns in 

einen bürgerlichen Zustand begeben, besteht für Kant nicht darin, dass uns die Existenz 

des Staates ein angenehmeres Leben zu führen erlaubt. Vielmehr haben wir nach Kant 

die moralisch-rechtliche Pflicht, den Krieg durch unseren Eintritt in den status civilis zu 

überwinden. Mit dieser Konzeption einer Rechtspflicht bricht Kant mit der Hobbesschen 

Konzeption des rationalen Eigeninteresses als dem einzigen Motiv, unsere anarchische 

Freiheit zugunsten unserer Sicherheit aufzugeben.  

Wie begründet Kant unsere Rechtspflicht des exeundum e statu naturali? Warum sollen 

wir den Naturzustand verlassen, selbst wenn wir so dumm wären, ihn aus Sorge für 

unsere Sicherheit nicht verlassen zu wollen? Mit dieser Frage begeben wir uns in das 

Innerste der praktischen Philosophie Kants. Vereinfachend kann seine Position 

vielleicht wie folgt zusammengefasst werden5: Der Mensch existiert zugleich als 

Sinnen- und als Vernunftwesen. Als reines Sinnenwesen betrachtet, wird unser Wollen 

durch unsere Neigungen, Leidenschaften und Affekte bestimmt, die alle auf die 

Beförderung unserer eigenen Glückseligkeit hinauslaufen. Als Sinnenwesen sind wir 

permanent auf der Suche nach der Befriedigung ihrer ich-zentrierten Wünsche und 

Interessen. Doch der Mensch ist auch ein Vernunftwesen. Dabei erschöpft sich unsere 

Vernunft nun nicht – wie bei Hobbes – in der Fähigkeit zur instrumentellen 

Rationalität, die uns Strategien der Beförderung unserer Wohlfahrt einzuschlagen 

erlaubt. Ganz im Gegenteil vertritt Kant mit seinem Begriff der reinen praktischen 

Vernunft eine sehr viel anspruchsvollere Konzeption der Vernunft als Hobbes. Was 

besagt diese Konzeption? Sie besagt, dass der Mensch sich als ein frei handelndes 

Wesen versteht und kraft seiner Menschheit ein angeborenes Freiheitsrecht besitzt. 

Freiheit meint jedoch für Kant keine Beliebigkeit im Handeln, keine wilde und 

anarchische Freiheit. Als frei handelnde Wesen sind wir vielmehr nach einem Gesetz 

kausal tätig, ohne das diese Freiheit keine Freiheit sein könnte. Sie würde sich selbst 

vernichten.  

                                                           
5 Siehe einführend zu Kants praktischer Philosophie Heiner F. Klemme, Immanuel Kant, Frankfurt am 
Main, New York 2004, S. 53-105. 
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Das große Problem der wesentlich durch Locke und Rousseau geprägten Tradition 

neuzeitlicher praktischer Philosophie, nämlich eine Bestimmung von Freiheit zu finden, 

durch die diese Freiheit nicht vernichtet wird, löst Kant durch den Verweis auf das 

Moralgesetz: Dieses Gesetz schützt die Existenz freier, als Selbstzwecke existierender 

Personen, indem sie diese Freiheit aus der unparteilichen Perspektive beliebiger 

Personen einschränkt. Doch diese Einschränkung ist insofern selbstgewollt und 

notwendig, weil ohne sie die Person in keiner Weise frei handeln könnte. Freiheit und 

gesetzliche Selbstbestimmung sind für Kant die zwei Seiten unserer personalen 

Existenz. 

Allerdings nimmt dieses Gesetz bei uns Menschen die Gestalt eines kategorischen 

Imperativs an. Weil wir aufgrund unserer auf unsere eigene Wohlfahrt zielenden 

Neigungen auch über Handlungsgründe verfügen, die in Konflikt mit unseren 

moralischen Pflichten geraten können, müssen wir uns gewissermaßen selbst 

auffordern, vernünftig zu sein. Als Sinnenwesen sollen wir so handeln, wie wir als reine 

Vernunftwesen immer schon handeln wollen.  

Dieser kategorische Imperativ wird nun von Kant in einer äußerst komplexen 

Argumentation, der wir uns nicht näher zuwenden können, auf den gesamten 

Handlungsbereich des Menschen bezogen. Demnach sollen wir immer nach einem 

Prinzip handeln, durch die die Freiheit der einen Person mit der Freiheit einer anderen 

Person „’zusammen bestehen kann.’“6 (VI 230) Dieses Gebot bezieht sich auf unsere 

innere und auf unsere äußere Freiheit, auf die Moral und auf das juridische Recht. Dabei 

versteht Kant unter Recht im juridischen Sinne des Wortes die gesetzliche Regelung 

unserer Freiheit, insofern sie die äußere Freiheit einer oder aller anderen Personen 

betrifft. Ohne Recht kann es also keinen Frieden geben, weil das Recht das einzige 

Mittel ist, durch das wir unsere Existenz als in Raum und Zeit existierende Personen 

erhalten können.  

Zwar stellt bereits Hobbes die Bedeutung der Institution des Rechts für den Frieden 

heraus. Doch anders als Hobbes argumentiert Kant nicht naturalistisch. Für Kant ist der 

Mensch immer mehr als reine Natur. Aufgrund seiner reinen praktischen Vernunft kann 

der Mensch seinen empirischen Interessen gegenüber Distanz aufbauen und sie aus 

einer unparteilichen Perspektive beurteilen, die von uns die Achtung vor der Existenz 
                                                           
6 Immanuel Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Hrsg. von Bernd Ludwig, Hamburg 
1986, VI 230. 
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des Menschen als Person fordert. Kants These lautet daher: Recht gründet nicht auf 

unseren empirischen Interessen, sondern auf der Vernunft. Und nur weil wir den 

Standpunkt der Vernunft einnehmen können, gibt es auch so etwas wie – um eine 

Formulierung von Rudolf Stammler aufzunehmen – „richtiges Recht“7 – bzw. wie sich 

Gustav Radbruch ausdrückt – „gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht“8. Der 

Begriff des richtigen Rechts – von Kant „Vernunftrecht“ genannt – ist somit der 

Schlüssel zum Kantischen Verständnis des ewigen Friedens.  

Doch die Idee eines auf der Vernunft selbst beruhenden Rechts darf nicht 

missverstanden werden. Kants Ansicht lautet nicht, dass staatliches Recht nur dann mit 

dem Anspruch auf Befolgung auftreten kann, wenn es den Anforderungen des 

Vernunftrechts völlig genügt. Gerade weil die Vernunft von uns fordert, uns in einen 

Staat zu begeben, ist jedes staatliche Recht aus Vernunftgründen legitimiert.   

Es gehört nun zur epochalen Bedeutung Kants, nicht bei diesem gewissermaßen 

Hobbes’schen status quo der Rechtslegitimität stehen geblieben zu sein. Denn für Kant 

bezeichnet der Übergang in den status civilis nur den ersten Schritt auf dem Weg zum 

Frieden. Schließlich hat der Friede neben einem innerstaatlichen auch einen 

zwischenstaatlichen Aspekt. Solange ein Staat nicht vor der Gewalt eines beliebigen 

anderen Staates geschützt ist, der ihm zur Bedrohung werden kann, herrscht auch kein 

wirklicher Friede. Dieser muss also gewissermaßen global gedacht werden, und er muss 

als das Ergebnis eines geschichtlichen Prozesses gedacht werden, der auf die Schaffung 

von inner- und zwischenstaatlichen Rechtsverhältnissen hinausläuft, die im 

vernunftrechtlichen Sinne des Wortes richtig sind. Diese Rechtsverhältnisse 

differenziert Kant in das Staatsrecht, das Völkerrecht und das Weltbürgerrecht aus.  

Wenden wir uns zunächst noch einmal dem Staatsrecht zu. Kants Ansicht nach ist ein 

Staat seiner inneren Verfassung nach entweder eine Republik oder eine Despotie. Zwar 

löst auch die Despotie das Problem des Bürgerkriegs; aber im Sinne des Vernunftrechts 

ist die despotische gegenüber der republikanischen Regierungsform defizitär. Die 

Despotie ist zwar legitime Herrschaft, aber sie ist keine vollkommene Herrschaftsform. 

Denn allein in dem nach republikanischen Gesichtspunkten organisierten Staat 

repräsentiert die Regierung den Volkswillen, der ja – ganz wie bei Rousseau – die letzte 
                                                           
7 Rudolf Stammler, Wirtschrift und Recht, Berlin 1906, S. 181. 
8 Gustav Radbruch: „Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht“ (1946), in: Radbruch, 
Rechtsphilosophie. Studienausgabe. Hrsg. von Ralf Dreier und Stanley L. Paulson, Heidelberg 1999, S. 
211-219 
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Legitimationsquelle von Herrschaft ist. Die friedenspolitische Pointe der durch einen 

konkreten Regenten organisierten Herrschaft des Volkes über sich selbst besteht darin, 

dass das aufgeklärte Volk kein Interesse am Kriegführen mit anderen Staaten nimmt. 

Das Volk hat nach Kant kein Interesse daran,  in einen Zustand zu treten, der für es nur 

nachteilig sein kann. Die Republik ist deshalb ein Friedensstaat. 

Im Bereich des Völkerrechts fordert Kant aus Gründen, denen wir uns später genauer 

zuwenden werden, die Schaffung eines Völkerbundes. Dies ist ein Bund von selbständig 

existierenden Staaten, die ihre jeweiligen Interessen vertragsmäßig mit einander 

aushandeln. Weil das Völkerrecht im Gegensatz zum Staatsrecht kein zwangsbewehrtes 

Recht ist, müssen die vertragsschließenden Staaten allerdings von sich aus motiviert 

sein, sich an die völkerrechtlichen Verträge zu halten. Was kann sie dazu motivieren, 

genau dies zu tun? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich zuvor kurz auf das 

Weltbürgerrecht eingehen. Kants Weltbürgerrecht – das das neuzeitliche Naturrecht 

nicht kennt – ist auf Personen zugeschnitten, die nicht unter dem Schutz einer 

staatlichen Rechtsgemeinschaft stehen. Dies trifft im Wesentlichen auf zwei Fälle zu: 

Nämlich zum ersten auf den noch im 18. Jahrhundert aktuellen Fall der Ankunft 

europäischer Eroberer, Händler und Forscher in fremden Ländern, deren Bewohner 

nicht in Staaten organisiert sind. Das Weltbürgerrecht stellt diese Personen unter einen 

Rechtsschutz, indem es untersagt, ihnen feindlich zu begegnen. Der zweite Fall bezieht 

sich auf die Ankunft einer Person in einem fremden Land. Kant bezeichnet hier das 

Weltbürgerrecht als das Recht, sich dem fremden Volk friedlich zur Gesellschaft 

anzubieten. Allerdings untersagt dieses Besuchsrecht nicht die Abweisung der Person 

an den Staatsgrenzen, wenn dies ohne Gefahr für Leib und Leben der Person geschehen 

kann. Schließlich muss man nicht jedem Besucher die Tür öffnen.   

Ich komme damit zu den Motiven, aus denen heraus sich ein Staat an die Rechtsgebote 

des Völkerrechts und des Weltbürgerrechts freiwillig bindet. Kant bettet diese Motive in 

ein geschichtsphilosophisches Szenarium ein, das mit dem Auftritt des ewigen Friedens 

auf der Bühne der Weltgeschichte beschlossen wird. Mit diesem Szenarium gibt er dem 

Vernunftrecht eine zeitliche Dynamik, die sich in dieser Form weder bei Hobbes, noch 

bei Locke und auch nicht bei Rousseau findet. Nach diesem Szenarium können wir 

nicht erwarten, dass sich die Staaten von heute auf morgen im Sinne des Vernunftrechts 

reformieren werden. Vielmehr ist Reform als ein langfristiger Prozess zu verstehen, der 



 

 8

auf der welthistorischen Komplizenschaft von instrumenteller Rationalität und reiner 

praktischer Vernunft beruht.  

Schauen wir uns diese beiden motivierenden Kräfte etwas genauer an. Beginnen wir mit 

der Vernunft. Grob formuliert lautet Kants These in der Schrift Zum ewigen Frieden: 

Wir haben die unbedingte Rechtspflicht, den ewigen Frieden zu befördern, und wenn 

dies unsere Pflicht ist, dann muss es auch möglich sein, durch die Befolgung unserer 

rechtsmoralischen Pflichten den ewigen Frieden zu befördern. Denn was in 

vernunftrechtlicher Hinsicht gefordert wird, kann in praktischer Hinsicht nicht falsch 

sein. Erheben wir die Rechtsrealisierung zum Staatsziel, werden wir in einen Zustand 

treten, in dem jeder frei ist, seine eigene Lebensweise zu wählen. Doch was geschieht, 

wenn wir uns nicht an unsere Rechtspflicht halten? Wird uns dann der Krieg wie ein 

Schatten bis zum Ende aller Tage begleiten? Kant verneint diese letztgenannte Frage 

und verweist in einer Sprache, die uns heute nicht mehr vertraut ist, auf die „große 

Künstlerin Natur“ (VIII 360), die in ihrer weisen Voraussicht Anstalten für die 

Erlangung des ewigen Friedens hier auf Erden getroffen hat. Weniger dramatisch 

ausgedrückt, formuliert Kant hiermit ein Subsidiaritätsprinzip (vgl. VIII 313). Dieses 

Prinzip besagt, dass der Mensch zwar die Pflicht hat, den ewigen Frieden zu realisieren; 

aber das dann, wenn er seiner Pflicht nicht nachkommt, die Natur selbst für die 

Realisierung dieses Zweckes Sorge tragen wird. Doch worin besteht die „weise 

Vorsorge“ der Natur? Die Antwort besagt: Die Natur hat dem Menschen als Naturwesen 

ein bestimmtes Design gegeben. Sie hat ihn als rationalen Egoisten geschaffen, der sich 

seiner instrumentellen Rationalität bedient, um seine Interessen und Wünsche zu 

realisieren. Die Pointe ihrer weisen Voraussicht besteht nun darin, dass sich der 

Egoismus der Individuen auf lange Sicht hin gesehen neutralisiert. Denn wenn wir uns 

als rationale Egoisten verhalten, dann begeben wir uns in einen Rechtszustand, durch 

den der Krieg überwunden wird, weil wir nur in Frieden unsere Bedürfnisbefriedigung 

in Sicherheit maximieren können.  

Moral und Klugheit führen demnach auf getrennten Wegen zum ewigen Frieden: Der 

Mensch soll als Endzweck der Natur aus moralisch-rechtlichen Gründen den ewigen 

Frieden befördern. Aber wenn er dies unterlässt, wird die Natur ihn am Schopfe der 

Klugheit fassen und ihn in diesen Zustand zwingen. Wie wollen wir und die anderen in 

zwanzig Jahren leben? Kants Antwort lautet: Wir haben allen Grund, den ewigen 
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Frieden als oberstes politisches Gut mit den Mitteln des Rechts anzustreben: Ohne 

Recht gibt es keinen Frieden, ohne Frieden keine Freiheit in Sicherheit, und ohne 

Sicherheit keinen Wohlstand. Wir wollen den ewigen Frieden, weil und insofern wir 

rationale Egoisten sind, und wir sollen den ewigen Frieden mit den Mitteln des Rechts 

befördern, weil wir dazu moralisch-rechtlich verpflichtet sind. Was wir aber wollen und 

sollen, das können wir auch.  

 

Teil 2. Der systematische Gehalt des „Kantischen Projekts“ 

 

Mit diesen Bemerkungen gehe ich zum zweiten Teil meines Vortrags über, in dem ich 

mich dem systematischen Potential von Kants Philosophie des Friedens für unser 

heutiges Denken und Handeln zuwenden möchte. Worin besteht dieses Potential? 

Inwiefern kann uns die geschichtsphilosophisch einbettete Kantische Konzeption des 

öffentlichen Vernunftrechts bei unserer Suche nach Frieden und Wohlstand hilfreich 

sein? In seinem 2004 erschienenen Essay „Hat die Konstitutionalisierung des 

Völkerrechts noch eine Chance?“ lässt Jürgen Habermas keine Zweifel an seinen 

Sympathien für Kants These aufkommen, dass das institutionalisierte Recht das 

geeignete Medium ist, „um die erklärten Ziele der Aufrechterhaltung von Frieden und 

internationaler Sicherheit sowie der weltweiten Durchsetzung von Demokratie und 

Menschenrechten zu verwirklichen.“ (2004, 115) Spricht Habermas von dem 

„Kantischen Projekt“, das es zu vollende gelte, dann denkt er an die Verrechtlichung der 

zwischenstaatlichen Beziehungen als Mittel der Friedensstiftung und der 

Friedenssicherung.  

In dem Anspruch, Frieden mit den Mitteln des Völkerrechts zu schaffen und zu 

erhalten, dokumentiert sich der genuin kantische Ansatz, den Habermas mit vielen 

anderen Autoren teilt. Doch die Kantianer sind sich uneins darüber, wie diese 

zwischenstaatlichen Beziehungen am besten institutionalisiert werden sollten.9 Drei 

Kandidaten stehen zur Auswahl: Der Völkerbund, die Weltrepublik und eine Mischform 

zwischen Völkerbund und Weltrepublik, die Habermas „Weltinnenpolitik ohne 

Weltregierung“ nennt.  

                                                           
9 Siehe u. a. Otfried Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, und 
Weltrepublik. Globalisierung und Demokratie, hrsg. von Stefan Gosepath und Jean-Christophe Merle, 
München 2002. 
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Beginnen wir mit den beiden ersten Kandidaten: dem Völkerbund und der Weltrepublik. 

Die ‚klassische’ Diskussion dieser Alternative findet sich bei Kant selbst. Wir haben 

bereits gesehen, dass Kant einen Völkerbund vorschlägt und darauf hofft, dass sich die 

Staaten im Sinne einer republikanischen Regierungsform reformieren, um sich aus 

eigener Einsicht freiwillig an das Völkerrecht zu binden. Doch der Völkerbund scheint 

nicht die einzige Möglichkeit zu sein, den ewigen Frieden vor dem Hintergrund des 

Vernunftrechts zu denken. Ganz im Gegenteil gibt es eine zweite, scheinbar elegantere 

Möglichkeit, den ewigen Frieden mit den Mitteln des Rechts zu fördern, nämlich die 

Konstitution einer Weltrepublik. Die Weltrepublik wäre nach Kantischem Verständnis 

ein nach republikanischen Gesichtspunkten regierter Weltstaat, der überhaupt kein 

Völkerrecht nötig hat, weil er der einzige Staat auf Erden ist. Tatsächlich vertritt Kant 

an einer Stelle seiner Friedensschrift die These, dass die Vernunft selbst die nach dem 

Vernunftrecht konstituierte Weltrepublik fordert. Danach sind nicht nur die einzelnen 

Menschen verpflichtet, ihre gesetzlose Freiheit zugunsten staatlicher Gewalt 

aufzugeben; die Staaten selbst unterliegen der Verpflichtung, sich in den 

weltrepublikanischen Einheitsstaat zu begeben. Mit diesem letzten völkerrechtlichen 

Akt der Verschmelzung aller Staaten in einen Superstaat wäre das Problem 

zwischenstaatlicher Kriege handstreichartig gelöst.  

Bringt Kant das Wort ‚Vernunft’ zu Papier, folgt er einem eisernen Grundsatz: Was 

vernünftig ist, das soll auch sein – wenn nicht heute oder morgen, dann aber bestimmt 

irgendwann in der Zukunft. Vernunftgründe verpflichten uns zu bestimmten 

Handlungen – und Entschuldigungsgründe können hier höchstens eine aufschiebende 

Wirkung haben. Die Verbindlichkeit selbst heben sie dagegen nicht auf. – Mir ist aus 

der gesamten Kantischen Philosophie nur ein einziger Fall bekannt, wo Kant zunächst 

kommentarlos mit diesem Grundsatz bricht: nämlich bei der Weltrepublik. Sie ist im 

Prinzip zwar vernünftig, praktisch aber leider nicht realisierbar. Ich zitiere aus der 

Friedensschrift von 1795: Weil die Völker „nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus 

[die Weltrepublik] nicht wollen, mithin, was in thesi richtig ist, in hypothesi verwerfen, 

so kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik (wenn nicht alles verloren 

werden soll) nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und 

sich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtscheuenden, feindseligen Neigung 

aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs.“ (VIII 357) Weil wir die 
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Weltrepublik faktisch nicht wollen, müssen wir uns an der Idee eines Staatenbundes 

orientieren.  

Warum wollen wir die Weltrepublik nicht? Der Schlüssel für die Beantwortung dieser 

Frage findet sich in einem späteren Abschnitt der Friedensschrift, in dem Kant von der 

Garantie des ewigen Friedens handelt. Hier erbringt er im Prinzip den Nachweis, dass 

die Weltrepublik eigentlich doch nicht vernünftig ist. Doch dieser Nachweis der 

Vernünftigkeit unserer Weigerung, die Weltrepublik zu wollen, bezieht sich nicht auf 

die Dimension des Vernunftrecht; vielmehr rechtfertigt Kant den Völkerbund unter 

Verweis auf die naturwüchsige Basis unseres Wollens. Die Existenz vieler voneinander 

unabhängiger Staaten ist einer Weltrepublik vernünftigerweise vorzuziehen, „weil die 

Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem 

Nachdruck einbüßen, und ein seelenloser Despotismus, nachdem er die Keime des 

Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt.“ (VIII 367) Warum wäre der 

Weltstaat ein „seelenloser Despotismus“? Kants Verständnis nach ist der Despotismus 

durch die Abwesenheit von Freiheit gekennzeichnet. In ihr behandelt der Herrscher 

seine „Untertanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen 

wahrhaft nützlich oder schädlich ist“ (VIII 290). 

Die Frage ist nun, warum der Weltstaat eine Despotie ist – und langfristig betrachtet 

nicht nach republikanischen Gesichtspunkten regiert werden wird. Diese Frage 

beantwortet sich für Kant durch die naturwüchsige Verschiedenheit der Völker. Weil 

die Völker von Haus aus verschieden sind, haben sie auch verschiedene Vorstellungen 

darüber, was gut für sie ist, d. h. welche politisch-kulturellen Projekte sie befördern 

wollen. Diese Unterschiede dokumentieren sich für Kant in der Verschiedenheit von 

Sprache und Religionen, die – und das ist Kants zentrale These – von der Natur selbst 

gewollt worden ist (vgl. VIII 367). Die Natur grenzt den Bereich unseres Wollens ein, 

indem sie der naturwüchsigen Basis unserer Existenz bestimmte normative Richtlinien 

eingraviert. Die Willkürfreiheit der Völker stößt bei der Frage ihrer eigenen Existenz an 

eine natürliche Grenze. Schließlich können wir nicht wollen, nicht wir selbst zu sein.  

Dieses naturwüchsige Interesse am Erhalt und an der Förderung der eigenen – wie wir 

heute sagen würden – kulturellen Identität eines Volkes wird durch das Interesse am 

kommerziellen Austausch mit den anderen Völkern abgefedert. Die Natur hat die 
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Menschen in Völker getrennt, um sie über den Weg des gegenseitigen Vorteilstauschs  

einander anzunähern. Der „Handelsgeist“ (VIII 368) aber ist der Feind des Krieges.  

Kants Vision einer Welt von morgen hat damit konkrete Konturen angenommen: Die 

Völker dieser Welt wollen sich selbstbestimmt regieren – und sie wollen mit anderen 

Völkern Handeln treiben. Was aus der Perspektive des Vernunftrechts nur 

halbvernünftig ist, nämlich die Konstitution eines Völkerbundes, nimmt vor dem 

Hintergrund eines planvollen Wirkens der Natur Vernunft an. Als negatives Surrogat 

der Weltrepublik kann der Völkerbund nur so lange bezeichnet werden, wie man sich 

über die Zweckmäßigkeit der Natur nicht Klarheit verschafft hat. Wir Menschen sind 

nicht nur Vernunftwesen, die ihr Handeln nach den Prinzipien des Vernunftrechts 

ausrichten sollen, wir sind naturwüchsig in Völkern organisierte Lebewesen, die nach 

ihrer eigenen Facon leben wollen. Die Verrechtlichung zwischenstaatlicher Verhältnisse 

in der institutionellen Gestalt eines Bundes freier Völker ist somit zugleich ein 

Vernunftgebot und ein Klugheitsgebot. In Aufnahme einer berühmten paradoxen 

Formulierung Kants über die „ungesellige Geselligkeit“ des Menschen, können wir 

auch sagen: Die „ungesellige Geselligkeit“ der Staaten befördert den ewigen Frieden 

auf Erden, weil die Nationen aufgrund ihrer partikularen Identitäten die Nähe zu 

anderen Nationen meiden, die sie aufgrund ihrer ökonomischen Interessen jedoch  

suchen. Das Interesse an der eigenen Wohlfahrt wird über die Globalisierung der 

Märkte und der Öffentlichkeit zum entscheidenden Motor des ewigen Friedens.  

 

Was ist nun von dieser Konzeption einer Welt von Einzelstaaten zu halten, die in einem 

globalen Austausch von Gütern, Gedanken und Meinungen stehen, ohne sich als ein 

Ganzes zu verstehen? Ist der Völkerbund die beste Form der institutionellen 

Verrechtlichung zwischenstaatlicher Beziehungen? Mit Kant wendet sich Jürgen 

Habermas in seinem bereits zitierten Beitrag über die Konstitutionalisierung des 

Völkerrechts gegen die Weltrepublik, weil die Nationen und Völker ihre kulturellen 

Identitäten in ihr nicht wahren können. Doch auch Kants globaler Bund souveräner 

Staaten vermag Habermas nicht zu überzeugen. Bei seiner Kritik an der Weltrepublik 

habe Kant die von ihm selbst nur angedeutete Option eines weltbürgerlichen Zustandes 

nicht ernsthaft in Betracht gezogen, dem die Idee einer „’geteilten’ Volkssouveränität“ 

(2004, 127) zugrunde liegt.  
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Was versteht Habermas unter einem weltbürgerlichen Zustand? Habermas erweitert mit 

seiner Idee eines weltbürgerlichen Zustandes das naturrechtliche Bild von Nationen als 

den einzigen Akteuren auf weltpolitischer Ebene. Denn nicht nur Nationen, auch 

Individuen sind als Völkerrechtsakteure anzusprechen. Institutionell geschieht dies – so 

Habermas – faktisch schon durch die UNO, die auf den Feldern der internationalen 

Sicherheit sowie der Wahrung und Durchsetzung von Menschenrechten die von den 

einzelnen Mitgliedsstaaten verliehene Kompetenz zur Intervention hat. Faktisch 

gesehen ist die UNO also bereits eine Gemeinschaft von Staaten und von Bürgern (vgl. 

2004, 133), so dass sich bereits heute die Konturen einer „Weltinnenpolitik ohne 

Weltregierung“ (2004, 135) abzeichnen.  

Habermas’ Konzeption einer „Weltinnenpolitik ohne Weltregierung“ berücksichtigt den 

Kantischen Einwand gegen die Weltrepublik ohne das kosmopolitische Anliegen des 

Vernunftrechts aufzugeben. „Wenn sich die Völkergemeinschaft auf Funktionen der 

Friedenssicherung und des Menschenrechtsschutzes beschränkt, braucht sich die 

Solidarität der Weltbürger nicht wie die Solidarität von Staatsbürgern auf die ‚starken’ 

ethischen Wertungen und Praktiken einer gemeinsamen politischen Kultur und 

Lebensform zu stützen. Es genügt ein Gleichklang der moralischen Entrüstung über 

massive Menschenrechtsverstöße und evidente Verletzungen des Verbots militärischer 

Angriffshandlungen.“ (2004, 141-142)  

Habermas’ Idee des Weltbürgerrechts gründet also auf der Idee universal geltender 

Menschenrechte. Jeder Bürger dieser Welt muss die Chance haben, diese Rechte vor der 

Weltöffentlichkeit einklagen zu können. Diese Weltöffentlichkeit wird institutionell 

durch die UNO repräsentiert, die auf die aktive Unterstützung von Staaten angewiesen 

ist, um ihr Rechtsregime im Namen von Sicherheit und Menschenrechten wirksam 

ausüben zu können. Als institutioneller Repräsentant der Weltöffentlichkeit hat die 

UNO somit nach Habermas sehr wohl auch die völkerrechtliche Befugnis zu 

militärischen Interventionen. Ohne die universelle Zustimmung der institutionell durch 

die UNO repräsentierten Öffentlichkeit gibt es allerdings keine legitime 

Interventionspolitik. Die Idee einer letzten politischen Souveränität der Einzelstaaten 

wird somit bei Habermas abgelöst durch die – wie ich sie nennen möchte – Idee einer 

menschenrechtlich legitimierten und institutionell durch die UNO abgesicherten 

Souveränität der Weltbürger. Dabei stellen die Vereinten Nationen gewissermaßen die 
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Verkörperung der Rousseauschen volonté générale dar, an der alle Weltbürger 

partizipieren. 

Mit seiner Idee des Weltbürgerrechts nimmt Habermas Kants Gedanken auf, dass der 

Mensch als Mensch in einer globalen durch Handelsbeziehungen entgrenzten Welt 

gegenüber beliebigen Staaten das Recht hat, in seiner physischen Existenz nicht 

vernichtet zu werden. Doch Habermas’ Lesart des Weltbürgerrechts geht über diesen 

schwachen normativen Gehalt des Weltbürgerrechts bei Kant hinaus. Ich möchte auf 

drei Differenzen zwischen diesen beiden Lesarten des Weltbürgerrechts verweisen: 

Erstens: Während für Kant das Weltbürgerrecht einen bloß menschenrechtsliberalen 

Sinn hat, d. h. im Prinzip mit den negativen Freiheitsrechten zusammenfällt, mutiert es 

bei Habermas zum Statthalter von allen drei Typen von Menschenrechten, den 

negativen Freiheitsrechten, den politischen Teilnahmerechten und den sozialen 

Teilhaberrechten. Zweitens ist das Weltbürgerrecht nach Kant in keiner Weise als 

Zwangsrecht zu verstehen. Für ihn ist die Idee der Souveränität der Einzelstaaten 

sakrosankt. Das Selbstbestimmungsrecht und die Selbstgesetzgebungskompetenz eines 

Staates werden dem Kantischen Verständnis nach allein durch die selbstverschuldete 

Unmündigkeit eines Staates gefährdet. Diese Unmündigkeit dokumentiert sich in 

kriegerischen Akten gegenüber anderen Staaten, die das Recht zur Selbstverteidigung 

haben und somit den angreifenden Staat vernichten könnten. Bei Habermas nimmt das 

institutionell durch die Vereinten Nationen verkörperte Weltbürgerrecht aber einen – 

wenn auch schwachen – Zwangscharakter an. Drittens:  Dachte Kant den Fortschritt 

zum ewigen Frieden noch aus der Perspektive der inneren Verfassung der Einzelstaaten, 

die sich zuerst im Sinne einer Republik reformieren müssen, bevor ein globaler 

Friedenszustand erreicht werden kann, denkt Habermas den Frieden aus der Perspektive 

der Weltöffentlichkeit und der supranationalen Institution der UNO. Dass die UNO ihre 

beiden Funktionen der Sicherung des Friedens und des Schutzes der Menschenrechte 

allerdings nur dann erfüllen kann, wenn sie sich auf Nationen stützen kann, die von sich 

aus bereit sind, entsprechende ökonomische, personelle und militärische Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen, ist Habermas sehr wohl bewusst.  

Die entscheidende Frage lautet nun, ob und in welchem Maße wir auf UN-Ebene 

Staaten dazu zwingen können und wollen, Reformen im Sinne des Weltbürgerrechts 

durchzuführen – oder ob wir auf die innere Reformwilligkeit der Staaten setzen wollen 
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und müssen. Kant hat mit seinem völkerrechtlichen Interventionsverbot ausschließlich 

auf die zweite Option gesetzt, eine Option, die in dieser Form heute sicherlich nicht 

mehr überzeugen kann. Ich möchte Ihnen zwei Gründe nennen, die gegen diese Option 

sprechen. Erstens: Kants Idee von Einzelstaaten, deren Souveränität in keiner Weise 

eingeschränkt ist, kann angesichts einer technischen, ökonomischen und ökologischen 

Globalisierung der Welt nicht mehr überzeugen. Das romantische Bild von Nationen, 

die primär um ihre eigenen politischen und religiösen Projekte besorgt sind, grenzt nicht 

nur bei eklatanten innerstaatlichen Menschenrechtsverstößen an seine legitimatorischen 

Grenzen, es stößt auch dort an seine Grenzen, wo die Durchführung dieser Projekte die 

legitimen Interessen anderer Nationen berühren. Pointiert formuliert: Es gibt keine 

völkerrechtlich geschützten Reservate der Barbarei und auch keinen Freiraum für die 

nachhaltige Zerstörung von ökologischen Ressourcen, die für das Leben aller Menschen 

relevant sind.  

Zweitens: Kant denkt, wie wir gesehen haben, das Weltbürgertum des Menschen aus 

den  Perspektiven des Vernunftrechts und der Ökonomie. Recht und Wohlfahrt 

widersprechen sich nach Kant nicht, sondern verhalten sich komplementär zueinander. 

Doch dieses Bild einer prästabilierten Harmonie von Recht und Wohlstand, wie es vor 

Kant von Adam Smith im Wealth of Nations (1776) mit seiner Konzeption der 

‚unsichtbaren Hand Gottes’ vertreten worden ist, stellt nicht allein die Idealisierung 

einer ökonomisch entfesselten Weltwirtschaft dar. Es verzeichnet die faktischen 

Verhältnisse nahezu grotesk. Womit Kant nicht gerechnet hat, ist ein ökonomischer 

Akteur, der selbst dann noch ein Interesse an der Gewinnmaximierung nimmt, wenn er 

eigentlich schon jetzt alle seine Bedürfnisse befriedigen könnte. Und Kant scheint ferner 

nicht damit gerechnet zu haben, dass der Handel nur ein Aspekt einer die Welt 

umspannenden Ökonomie ist. So treiben die Nationen nicht nur Handel mit einander, 

sie verbrauchen auch Ressourcen, die anderen Nationen nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Um einen Vergleich zu bemühen: So wenig die Kantische Moralphilosophie mit 

Menschen rechnet, die bereit sind, völlig selbstlos gegen das moralische Gesetz zu 

verstoßen, rechnet die Kantische Rechtsphilosophie mit einem homo oeconomicus, der 

selbst dann noch den Anderen zu übervorteilen versucht, wenn seine individuellen 

Bedürfnisse längst als befriedigt gelten können. Kants Bild des homo oeconomicus hat 

den soliden englischen Kaufmann zum Vorbild, der gestern in Königsberg eintraf und 
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übermorgen nach Riga aufbrechen wird, um in eigener Person seine Geschäfte zu 

tätigen. Internationale Hedgefonds und anonyme Kapitelmärkte, Großtechnologien und 

Umweltverschmutzung sind in diesem Bild nicht vorgesehen.  

Mit der Globalisierung von Wissen, Technik und Ökonomie stellen sich also neue 

Herausforderungen für unser auf Frieden und Wohlstand zielendes Handeln. Aber es 

sind Herausforderungen, die wir durch die Institution des Rechts bewältigen müssen. 

Damit das Recht diese Herausforderungen bewältigen kann, muss es sich aber selbst 

wandeln. Es muss sich den neuen Gegebenheiten anpassen, ohne dabei seinen Anspruch 

aufzugeben, ‚richtiges’ oder ‚gerechtes’ Recht zu sein. Der Vorschlag von Habermas 

weist daher, wie ich meine, in die richtige Richtung: Gesucht wird eine Form der 

Institutionalisierung des Rechts, durch die das Recht des Menschen auf eine eigene 

kulturelle Identität innerhalb der Grenzen der Menschenrechte und der 

Friedenssicherung gewahrt wird. Die irreversible Globalisierung der Märkte muss mit 

einer Globalisierung des zwangsbewehrten Rechts einhergehen, die diese Märkte nicht 

zuletzt in der Absicht zu zähmen versucht, die kulturelle Identität und 

Selbstbestimmung der Nationen zu schützen. Zugleich muss dieses Recht einen neuen 

Typus von Weltbürger berücksichtigen – und zähmen, den weder Kant noch Habermas 

thematisieren. Dieser civis mundi ist kein globaler ökonomischer Akteur und Anwalt 

der Menschenrechte, der Halt in einer partikularen Wertegemeinschaft sucht. Er bindet 

sich nicht ‚mit Haut und Haaren’ ein für allemal an partikulare Solidargemeinschaften, 

sondern ist eine Art von free rider, der bereitwillig seine kulturellen Identifikationen 

wechselt oder eine Art von patch-work-Identität wählt.  

Selbstverständlich kann das Recht diese vielfältigen Funktionen nicht ohne 

Reibungsverluste erfüllen. Konzentrieren wir uns auf die im Namen von Sicherheit und 

Menschenrechte prinzipiell rechtfertigungsfähige Interventionspolitik der Vereinten 

Nationen, ergibt sich vor allem das Problem eines möglichen Konflikts zwischen der 

Idee der politischen Selbstbestimmung einer Nation auf der einen Seite und den 

universell geltenden Menschenrechten auf der anderen Seite. In einer Frage formuliert: 

Wie viel politische Selbstbestimmung können die Menschenrechte vertragen? Dürfen 

wir aus der Perspektive der Menschenrechte betrachtet, die politische Selbstbestimmung 

einer einzelnen Nation tolerieren, die sich aus eigenem Entschluss eine Konstitution 

gegeben hat, durch die elementare Menschenrechte verletzt werden? Wenn wir dies 
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nicht dürfen, dann kommt der Primat den Menschenrechten zu. Es gäbe dann keine – 

wie Habermas in seiner Schrift Faktizität und Geltung meint – Gleichursprünglichkeit 

von Volkssouveränität und Menschenrechten. Die Idee der politischen 

Selbstbestimmung wäre vielmehr der Idee der Menschenrechte legitimatorisch 

untergeordnet.  

Mit diesem legitimatorischen Primat der Menschenrechte (oder – Kantisch gesprochen 

– des Vernunftrechts) vor der faktisch ausgeübten Volkssouveränität ergibt sich jedoch 

ein anderes Problem, das wir nicht unterschätzen sollten. Denn wenn die 

„Weltinnenpolitik ohne Weltregierung“ im Namen von Menschenrechten und Sicherheit 

prinzipiell alle Inhalte der Selbstbestimmung einer Nation auf ihren legitimatorischen 

Gehalt überprüfen können muss, hat dies auch Rückwirkungen auf ihr kulturelles 

Selbstverständnis. Kant versucht diese die divergenten Wertüberzeugungen der 

Nationen egalisierende Konsequenz seiner politischen Philosophie durch den Verweis 

auf eine naturwüchsige Schranke der Staatenbildung zu vermeiden, aufgrund derer die 

Weltrepublik keine Realisierungschancen besitzt. Der Rekurs auf diese angeblich 

naturwüchsige Basis unserer kulturellen Existenz ist uns heute in dieser Form aber 

sicherlich nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich, über Sprache und Religion 

vermittelte kulturelle Identität als Ergebnis eines von den Akteuren selbst nicht 

durchschauten teleologischen Prozesses zu verstehen, dem gegenüber diese Akteure 

keine Distanz aufbauen können. Kant übersieht, dass die Bestimmung und der Wille zur 

kulturellen Identität selbst kulturell vermittelt sind und damit einem Lehr- und 

Lernprozess unterliegen. Nehmen wir das Vernunftrecht ernst, dann haben die 

Menschenrechte Vorrang vor dem Willen einer kontingenten Wertegemeinschaft. Keine 

Kultur kann sich dem menschenrechtlich definierten Status aller Menschen als 

Weltbürger entziehen, die gegenüber jedermann und jeder Institution bestimmte 

unverlierbare und unverwirkbare moralische Rechte haben.  

Die Konzeption eines menschenrechtlich definierten Weltbürgerstatus des Menschen 

führt jedoch aus zwei Gründen nicht zur Weltrepublik. Den ersten Grund haben wir 

bereits bei Kant und Habermas kennengelernt: Danach setzt ein funktionierendes 

staatliches Gebilde neben dem abstrakt geltenden Recht konkrete Wertüberzeugungen 

voraus, die die Bürger wie durch ein unsichtbares Band miteinander verbinden. Von 

diesen – beispielsweise religiös vermittelten – Wertüberzeugungen geht eine große 
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Bindungsenergie aus, indem sie Bürger motivieren, für das Wohl und Wehe des 

Mitbürgers bloß deshalb persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, weil er seine Werte 

teilt.  

Darüber hinaus gibt es aber einen zweiten Grund, der gegen die Weltrepublik spricht. 

Recht bedarf immer der Interpretation und Anwendung. Dies gilt auch für das 

Menschenrecht. Besonders sinnfällig wird dies bei den sozialen Menschenrechten. In 

einer Frage formuliert: Gibt es eine Interpretation der sozialen Menschenrechte, die 

unter allen Umständen und zu jedem Zeitpunkt für alle Menschen auf der Welt in 

gleicher Weise gültig und verbindlich ist? Ich denke, die Antwort auf diese Frage kann 

nur negativ ausfallen. Natürlich gibt es eine derartige Interpretation nicht. Weil es eine 

derartige Interpretation aber nicht gibt, wäre es vermessen, aus menschenrechtlicher 

Perspektive betrachtet von allen Kulturen und Nationen ihr Einverständnis mit einer 

einzigen Interpretation dieses Rechts zu fordern, die niemals völlig alternativlos sein 

kann. Meine These lautet daher: Wenn es einen Weltstaat geben würde, dann müsste 

dieser Weltstaat eine Interpretation sozialer Menschenrechte geben, die auf der 

gesamten Welt im juridischen Sinne des Wortes gelten würde. Durch diese alle 

Menschen und Kulturen in gleicher Weise inhaltlich adressierenden sozialen 

Menschenrechte würden aber die Unterschiede juridisch eliminiert werden, die in der 

Fremd- und Selbstwahrnehmung zwischen diesen Kulturen bestehen. Konflikte 

zwischen den unter dem Dach einer Weltrepublik versammelten Kulturen und Völkern 

wären damit unvermeidlich und könnten letztlich nur durch eine maßlose staatliche 

Autorität und eine ausufernde Bürokratie auf Kosten der Selbstbestimmung aller gelöst 

werden. Anders stellt sich die Situation dagegen im Rahmen einer „Weltinnenpolitik 

ohne Weltregierung“ dar, weil hier sowohl der Ungleichzeitigkeit der wirtschaftlichen 

Entwicklung als auch der Verschiedenheit kultureller Selbstinterpretationen ein größerer 

Freiraum eingeräumt werden kann.  

 

Ich komme zum Schluss. Ich habe in meinem Vortrag unter dem Titel „Recht versus 

Wohlfahrt“ den Versuch unternommen, die Grundlinien der Kantischen Philosophie des 

Friedens zu skizzieren. Kant hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die 

Rechtsrealisierung des sich in das Staatsrecht, das Völkerrecht und das Weltbürgerrecht 

ausdifferenzierenden Vernunftrechts das oberste rechtsmoralische Ziel unseres 
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Handelns sein soll. Zugleich war Kant der Auffassung, dass wir auch aus Gründen des 

rationalen Eigeninteresses motiviert sind, in einer nach Prinzipien des Vernunftrechts 

organisierten Welt zu leben. Es ist eine Welt, in der wir uns nicht gegenseitig 

instrumentalisieren, obwohl wir unseren eigenen Vorteil in ihr suchen. Dieses nahezu 

messianisch anmutende Bild einer Zukunft, in der unser Wohlergehen zu einem 

wesentlichen Teil von uns selbst und unserer Rationalität abhängt, wird durch eine Welt 

herausgefordert, in der die Globalisierung der Märkte und Ressourcen 

Ungleichgewichtigkeiten entstehen und Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung 

erkennen lassen. Diese Ungleichgewichtigkeiten und Ungleichzeitigkeiten können aber 

– wie ich argumentierte – nur dann durch das Vernunftrecht aufgefangen werden, das ja 

die Freiheit und Gleichheit aller Personen schützen soll. Von den drei Kandidaten der 

institutionellen Verrechtlichung des Völkerrechts überzeugt allerdings nur die 

Konzeption einer „Weltinnenpolitik ohne Weltregierung.“ Diese Konzeption  zielt auf 

die ‚Versöhnung’ der Autonomie der Nationen in der Wahl ihrer Identitäten mit der 

unbedingten Verbindlichkeit von unveräußerlichen und unverwirkbaren 

Menschenrechten.  

Wollen wir in einer weltbürgerlich bestimmten Kantischen Welt leben? Greifen wir 

unsere Ausgangsüberlegungen zu den drei Dimensionen unseres Handelns auf, dann 

könnten wir vielleicht sagen: Wir wollen in einer durch das ‚richtige Recht’ bestimmten 

Welt leben, weil es jenseits des Rechts keine Sicherheit in Freiheit und keinen 

nachhaltigen Wohlstand gibt. Und wir sollen im moralischen Sinne des Wortes in einer 

durch das ‚richtige Recht’ bestimmten Welt leben, weil wir die Rechtspflicht haben, die 

Gerechtigkeit zu befördern. Und weil dasjenige, was wir wollen und sollen, auch 

können, wären Unvernunft und Bosheit die einzigen Gründe, es nicht zu tun.  
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